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Nuance beigubringen. Die Semalung, einfdfjliefelic^ ber 23er=

filberung unb Sergolbung mirb hierauf mit einem ©maillacf
übergogen, roelßer bem ©angen baS Sïnfeïjen mirflißer ©m*
mailarbetten berietet.

DiefeS Serfaßren barf fibber als eine mefentließe Se*

reißernng ber Seberteßnif begeißnet merben unb berbient bie

Seaßtung ber 3nbuftrieIIen in boßem ©rabe. („D.©attlergtg.")

Ite&cr fcett .ftattbel mit alten ^ampffeffetn in ber

8rf)UlCt,f. (©ßlufj.)

(Sluä bem ScßreSberißte be§ Qngenieurg be§ ©ßwetg. SSereinê
nun 3)ainpffeffelbe[i|etrt, fperrn S- St- ©trupter.

3n ber Siegel ift fie ja auß Bon öorneberein niebt gar
groß, inbem bie bauliße ©inrißiung beS KeffellofalS, 2luf=
fteßung, ©inmauerung unb Kamin, alfo bebeutenbe Soften
in beiben fällen 0ang gleißBiel foften, ebenfo oft auß für
©arnituren, Dampf* unb SBafferleitungen naßegu baS ©leiße
fofort ober fpäter ausgegeben toerben muß, mie menn fie
neu angefßafft mürben.

Statürliß fbielen g. S3, bei einer mittleren Keffelanlage
3?r. 2—3000 llnterfßieb unter gemiffen llmftänben fßon
eine erßebliße Stoße. Sei richtiger Kalfulation barf aber ba*
bei auß nid^t überfeben merben, baß entfßieben an einem
alten Steffel rnebr, öießeidbjt baS Doppelte abgufßreiben ift,
als an einem anbern, fobann baß g. S3, bei älteren ©pftemen,
ober menn ber Steffel fonft für bie Serßältniffe nißt paßt,
ber fiß täglicf) mieberbolenbe Stebrbrennmaterialperbrauß ein

gang bebeutenbeS üon ber Differeng ber Kapitalanlage meg*
frifet unb folebe in turner $eit gang aufgege^rt baben fann.

©elbftüerftänbliß fommt biefer Dtteßrberbrauß um fo
meniger in 23etraßt, je feltener ber Steffel gebraucht mtrb
uttb îann auß ein Koßlenfreffer unter llmftänben bienen,
menn er nur als lebte Steferoe baftebt nnb nur menige Dage
ober Stoßen im Saßr gebraußt merben muß, ober menn
g. 23. baS pr Sermenbung ïommenbe Srennmaterial feinen
nenneuSmertben Stertß repräfentirt unb barf aßerbittgS in
foldjen gätten bie Slnfßaffung eines alten ernftlidb in fÇrage

fommen, ebenfo aus äßnlißen ©rünben in fallen, ibo eS

fieb nur um Borübergeßenbe ober probemeife ©infüßrung beS

Dampfbetriebes, ober ©inrißtung eines folgen in probifo=
rifßen Sofalitäten, überhaupt nißt um eine befinitioe Sin*

läge banbelt.
3n jebem galle muß aber ooßfommene SetriebStüßtig*

feit Porbanben feilt, b. b- Bor irgenb melßem ©rmerb eines

foleben DbjefteS eine fach« unb fachgemäße Unterfucbung Bor*
ausgeben, begm. beim Slnfauf oorbebalten merben.

Stir legen gmar einer foldjen llnterfndbung nicht benjeni*
gen Sßertb bei, meißer ihr eigentlich pfommen foßte, benn
mir haben leiber mieberbolt bie ©rfaßrung machen müffen,
baß troß minutiöfefter jtebifion nach furent Setrieb fich
bennoeb gebier geigten, oon benen man Borbet feine Slßnung
hatte, bei benen aber auch nicht fonftatirt merben fonnte,
ob fie febon oon früher her in unfidjtbarem Slnfang oor*
banben, ober in golge Slenberung beS SetriebeS,- ber ©in*
mauerung, ober ber Seanfprußung überhaupt entftanben
maren.

©S ift bieß gaßr mieberum Porgefommen, baß ein febon

gebrauchter Steffel fogar boppelt, nämlich Bon uns unb Bon
einem auSlänbifßen gaßmann unterfußt unb geprüft mürbe
unb faum, naßbem er in Setrieb gefeßt morben mar an
einer Sobenflautfße burßriß ; ja eS fam oor, baß ein, 10
Saßre in ftrengem Setrieb geftanbener unb mieber Permens
beter Steffel furg naeß bem erften Sßiebergebrauß eine gang
bebenfliße Schiefer marf, bie gur Slusmeßslung ber betreff
fenben Dafel füßren fann.

gmmerßin bleibt eine grünbliße llnterfußung ber Kon«
ftruftion, ber Slccßftärfen unb beS guftanbeS begügliß ber
äußern unb inuern Slbnußung eine ^auptfaße.

Daneben aber halten mir eS für notßmenbig, baß außen*
tifße Staßmeife über Sllter, ©rfteßer, fongeffionirten SlrbeitS*
bruef unb früßern ©tanbort gegeben merben.

@S ift burßauS nißt gleißgüttig, mann unb too ber
Steffel fonftruirt, mie uni) mo er feitßer gebraußt mürbe.

Um bie Sebiitgungen feftftellen gu fönnen, unter benen
fo ein Steffel mit ber übliß oerlangten ©ißerßeit mieber in
Setrieb gefeßt merben barf, ift eS abfolut erforberliß,
baß man meiß, ob er 40, ober 30, ober 20 ober 10 gaßre
alt ift, ob er aus einer renommirten Stertftätte, ober irgenb
einer SBinfelfßmiebe ftammt, ob er am früßern ©tanborte
nur mäßig beanfprußt unb forgfältig beßanbelt, ober mie
ein alter Drofßfengaul bis auf feine leßten Kräfte auSge*
näßt morben, ob er g. S. mit 4—5, ober nur mit 2—3
Sltm. arbeitete. 2Benn auß g. S. Konftruftion unb Sleß*
bieten :c. ftimmen für erfteren Drucf, fo roirb feiten ein
Keffel gut ßun,ber eine lange Sieiße PonSaßren mit geringem
Druct arbeitete unb bann plößliß gn erßebliß intenfioerer
2lrbeit ßerangegogen mirb.

©benfo ift eS gar nißt gleißgültig unb muß unbebingt
bei SBiebergeftattung beS SetriebeS mit in Konfiberation ge*

gogen merben, aus melßem ©runbe ein Keffel an feiner
früßern SetriebSfteEe gur SluSrangirung gelangte, ob er g. S.
nur gu flein rourbe für bie etma burß Sergrößerung beS

©tabliffementS eingetretene oergrößerte ßeiftung, ober ob er
megen biefem ober jenem ©ebreßen gu feiner Demtffion
gelangte.

f^reiliß ift eS maßr, baß gerabe biefer Sunlt eine ge*

fäßrliße Klippe bilbet, an ber SBaßrßeitS* unb Slufrißtig*
teitSgefüßl oon Sertäufer unb §änbler leißt fßeitern tonnen
unb baß gerabe hierauf begügliße eingaben nißt immer
genau erßältliß fein merben. SBenn aber nur ©efeße unb
Sorfßriften erlaffeu merben bürften ba, mo man abfolut
fißer ift, baß fie ftrifte gehalten merben unb meber Umge*
ßungen noß Defraubationen mögliß finb, fo müßte felbft
bie rüßrigfte ©efeßeSfabrtfation Bon beute auf morgen ein
©nbe ßaben.

SJian ßält itnferm Serlangen, Staßmeife über ben Ur=

fprung alter Keffel gu bringen auß entgegen, baß eS meiftenS
feßr fßmierig, ja oft unmögliß fei, bie gemünfßten Daten
beigubringen.

SBir geben gu, baß biefe ©rforfßung nißt feiten fßmie*
rig unb mit Bieler Stühe begleitet ift, aber unmögliß ift fie
nißt; benn unfere Dampfinbuftrie ift noß gar nißt fo alt-
unb batirt gar nißt in bie $eit gurüct, mo baS ©ßreiben
unb ßefen noß eine feltene Kunft mar; eS ßanbelt fiß ßier
meber um Steliquien früherer 3aßrbunberte, noß um lieber*
refte aus ber Sfablüw ober ©teingeit, fonbern mir ßaben
es mit Dbjetten gu tßuu, bie noß Bor menigeu Degennien
ba unb bort eine nißt leißt ber Sergeffenßeit nerfallenbe
Stolle fpielten unb feineSmegS aus ben llrmälbern, fonbern
auS feßr cioilifirten ©egenbeu ftammen.

SBir ßaben gubem bie llebergeugung, baß gemiffenßafte
§änbler burß bie Stotßmenbigfeit, biefe Daten fiß gu be*

fßaffeu, nißt nur leinen ©ßaben leiben, fonbern in ißrem
eigenen Sntereffe naßere Sefanntfßaft mit bem gu faufenbeit
©egenftanbe maßen müffen unb nie in ben $all tommen
merben, mie es auß fßon ba mar, bei Slnfunft beS Kauf*
objefts gur ©rtlärung fiß Peranlaßt gu feßen : Das ift ja
gar fein Dampffeffel!

©efeßt aber auß, eS märe auSnaßrnSmeife gar nißt
mögliß, auf ben perlangten llrfprung gu fommen unb bie

nötßigen Daten beigubringen, jo ift baS boß ein Soißen,
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Nuance beizubringen. Die Bemalung, einschließlich der Ver-
silberung und Vergoldung wird hierauf mit einem Emaillack

überzogen, welcher dem Ganzen das Ansehen wirklicher Em-
mailarbeiten verleiht.

Dieses Verfahren darf sicher als eine wesentliche Be-
reicherung der Ledertechnik bezeichnet werden und verdient die

Beachtung der Industriellen in hohem Grade. („D.Sattlerztg.")

Ueber den Handel mit alten Dampfkesseln in der

Schweiz. (Schluß.)

(Aus dem Jahresberichte des Ingenieurs des Schweiz. Vereins
vvn Dampfkesselbesitzern, Herrn I. A. Strupler.

In der Regel ist sie ja auch von vorneherein nicht gar
groß, indem die bauliche Einrichtung des Kessellokals, Auf-
stellung, Einmauerung und Kamin, also bedeutende Posten
in beiden Fällen ganz gleichviel kosten, ebenso oft auch für
Garnituren, Dampf- und Wasserleitungen nahezu das Gleiche
sofort oder später ausgegeben werden muß, wie wenn sie

neu augeschafft würden.

Natürlich spielen z. B. bei einer mittleren Kesselanlage
Fr. 2—3000 Unterschied unter gewissen Umständen schon
eine erhebliche Rolle. Bei richtiger Kalkulation darf aber da-
bei auch nicht übersehen werden, daß entschieden an einem
alten Kessel mehr, vielleicht das Doppelte abzuschreiben ist,
als an einem andern, sodann daß z. B. bei älteren Systemen,
oder wenn der Kessel sonst für die Verhältnisse nicht paßt,
der sich täglich wiederholende Mehrbrennmaterialyerbrauch ein

ganz bedeutendes von der Differenz der Kapitalanlage weg-
frißt und solche in kurzer Zeit ganz aufgezehrt haben kann.

Selbstverständlich kommt dieser Mehrverbrauch um so

weniger in Betracht, je seltener der Kessel gebraucht wird
und kann auch ein Kohlenfresser unter Umständen dienen,
wenn er nur als letzte Reserve dasteht und nur wenige Tage
oder Wochen im Jahr gebraucht werden muß, oder wenn
z. B. das zur Verwendung kommende Brennmaterial keinen

nennenswerthen Werth repräsentirt und darf allerdings in
solchen Fällen die Anschaffung eines alten ernstlich in Frage
kommen, ebenso aus ähnlichen Gründen in Fällen, wo es

sich nur um vorübergehende oder probeweise Einführung des

Dampfbetriebes, oder Einrichtung eines solchen in proviso-
rifchen Lokalitäten, überhaupt nicht um eine definitive An-
läge handelt.

In jedem Falle muß aber vollkommene Betriebstüchtig-
keit vorhanden sein, d. h. vor irgend welchem Erwerb eines
solchen Objektes eine sach- und fachgemäße Untersuchung vor-
ausgehen, bezw. beim Ankauf vorbehalten werden.

Wir legen zwar einer solchen Untersuchung nicht denjeni-
gen Werth bei, welcher ihr eigentlich zukommen sollte, denn
wir haben leider wiederholt die Erfahrung machen müssen,
daß trotz minutiösester Revision nach kurzem Betrieb sich

dennoch Fehler zeigten, von denen man vorher keine Ahnung
hatte, bei denen aber auch nicht konstatirt werden konnte,
ob sie schon von früher her in unsichtbarem Anfang vor-
Handen, oder in Folge Aenderung des Betriebes, der Ein-
Mauerung, oder der Beanspruchung überhaupt entstanden
waren.

Es ist dieß Jahr wiederum vorgekommen, daß ein schon

gebrauchter Kessel sogar doppelt, nämlich von uns und von
einem ausländischen Fachmann untersucht und geprüft wurde
und kaum, nachdem er in Betrieb gesetzt worden war an
einer Bodenflantsche durchriß; ja es kam vor, daß ein, 10
Jahre in strengem Betrieb gestandener und wieder verwen-
deter Kessel kurz nach dem ersten Wiedergebrauch eine ganz
bedenkliche Schiefer warf, die zur Auswechslung der betref-
senden Tafel führen kann.

Immerhin bleibt eine gründliche Untersuchung der Kon-
struktion, der Blechstärken und des Zustandes bezüglich der
äußern und innern Abnutzung eine Hauptsache.

Daneben aber halten wir es für nothwendig, daß autheu-
tische Nachweise über Alter, Ersteller, konzesstonirten Arbeits-
druck und frühern Standort gegeben werden.

Es ist durchaus nicht gleichgültig, wann und wo der
Kessel konstruirt, wie und wo er seither gebraucht wurde.

Um die Bedingungen feststellen zu können, unter denen
so ein Kessel mit der üblich verlangten Sicherheit wieder in
Betrieb gesetzt werden darf, ist es absolut erforderlich,
daß man weiß, ob er 40, oder 30, oder 20 oder 10 Jahre
alt ist, ob er aus einer renommirten Werkstätte, oder irgend
einer Winkelschmiede stammt, ob er am frühern Standorte
nur mäßig beansprucht und sorgfältig behandelt, oder wie
ein alter Droschkengaul bis auf seine letzten Kräfte ausge-
nützt worden, ob er z. B. mit 4—3, oder nur mit 2—3
Atm. arbeitete. Wenn auch z. B. Konstruktion und Blech-
dicken w. stimmen für ersteren Druck, so wird selten ein
Kessel gut thun, der eine lange Reihe von Jahren mit geringem
Druck arbeitete und dann plötzlich zu erheblich intensiverer
Arbeit herangezogen wird.

Ebenso ist es gar nicht gleichgültig und muß unbedingt
bei Wiedergestattung des Betriebes mit in Konsideration ge-

zogen werden, aus welchem Grunde ein Kessel an seiner
frühern Betriebsstelle zur Ausrangirnng gelangte, ob er z. B.
nur zu klein wurde für die etwa durch Vergrößerung des

Etablissements eingetretene vergrößerte Leistung, oder ob er
wegen diesem oder jenem Gebrechen zu seiner Demission
gelangte.

Freilich ist es wahr, daß gerade dieser Punkt eine ge-
fährliche Klippe bildet, an der Wahrheits- und Aufrichtig-
keitsgefühl von Verkäufer und Händler leicht scheitern können
und daß gerade hierauf bezügliche Angaben nicht immer
genau erhältlich sein werden. Wenn aber nur Gesetze und
Vorschriften erlassen werden dürften da, wo man absolut
sicher ist, daß sie strikte gehalten werden und weder Umge-
hungen noch Defraudationen möglich sind, so müßte selbst
die rührigste Gesetzesfabrikation von heute auf morgen ein
Ende haben.

Man hält unserm Verlangen, Nachweise über den Ur-
sprung alter Kessel zu bringen auch entgegen, daß es meistens
sehr schwierig, ja oft unmöglich sei, die gewünschten Daten
beizubringen.

Wir geben zu, daß diese Erforschung nicht selten schwie-

rig und mit vieler Mühe begleitet ist, aber unmöglich ist sie

nicht; denn unsere Dampfindustrie ist noch gar nicht so alt
und datirt gar nicht in die Zeit zurück, wo das Schreiben
und Lesen noch eine seltene Kunst war; es handelt sich hier
weder um Reliquien früherer Jahrhunderte, noch um Ueber-
reste aus der Pfahlbau- oder Steinzeit, sondern wir haben
es mit Objekten zu thun, die noch vor wenigen Dezennien
da und dort eine nicht leicht der Vergessenheit verfallende
Rolle spielten und keineswegs aus den Urwäldern, sondern
aus sehr civilisirten Gegenden stammen.

Wir haben zudem die Ueberzeugung, daß gewissenhafte
Händler durch die Nothwendigkeit, diese Daten sich zu be-

schaffen, nicht nur keinen Schaden leiden, sondern in ihrem
eigenen Interesse nähere Bekanntschaft mit dem zu kaufenden
Gegenstande machen müssen und nie in den Fall kommen

werden, wie es auch schon da war, bei Ankunft des Kauf-
objekts zur Erklärung sich veranlaßt zu sehen: Das ist ja
gar kein Dampfkessel!

Gesetzt aber auch, es wäre ausnahmsweise gar nicht
möglich, auf den verlangten Ursprung zu kommen und die

nöthigen Daten beizubringen, so ist das doch ein Zeichen,



Pujlnrte rrijtB£i?£rpj£ ©«ttô«ïerk«r-S« itixtig

baß ber Sert uralt unb baß eg rtidjt Schabe ift, toeitn er

gum alten ©ifen roanbert.
£>ber fallen biefe alten Seffet emig leben unb ßaben mir

nicpt fÇingergeige genug erhalten, baß mie SIEeg, audi ein

£effet auggebient haben fann unb ahne äußerliche gehler
gu geigen, merth ift, befinitio faffirt gu merben?

©enug! mir hatten an bent Sefcßtuffe unfereg Sorftanbeg
Dom 18. Sunt 1886 feft, monad) „feine alten Seffet mehr

„in bie Sereingfontrole aufgenommen ober potigeiticß begut*
„achtet merben, über bereu ©rfteEung ober fonftige Sergam
„genheit gtaubmürbige ®aten nicht Dortiegen."

Sig heute maren mir noch fließt im $aEe, in gotge biefeg

Sefdjtuffeg einem gur Sieberinbetriebfeßung angemetbeten
atten Reffet biefetbe befinitib berttetgern gu muffen.

Unb nun noch ein ißunft! S3ei Stnfcßaffung neuer
Seffet ift eg Segel unb bon gemiffenhaften gabrifanten
immer praftigirt morben, baß für richtige Sonftruftion, gute
Strbeit unb guteg ÜKateriat auf eine gemiffe 3eit, im ®urä)=
fchnitt 1 3aßr ©arantie geleiftet mirb, in ber Meinung, baß
alle Separatoren, methe mährenb biefer 3eit fid) ÜDtongetg

biefer ©igenfcßaften ergeben auf Stedfnung beg ©rfteEerg
fallen. ®ag ift nun beim Serfauf bon alten Ueffeln, fo biet

ung befannt, nie ber gatt; menu eg bod) hie unb ba ge=

fheßen foEte, befto beffer!
Senn nun aber bei neuen Seffetn eine ©arantie notß=

menbig, fo ift bieg bod) minbefteng ebenfo fehr ober noch

mehr bei atten ber galt unb fehen mir nicht ein, maritm
nicht ber Sieferaut ber teßtern biefe eingugehen heranlaßt
merben unb begüglidfen fftififo ebenfo tragen bürfte.

Sft'g beim jçanbet um einen alten Seffet oft fc£)oat gu=

gegangen mie bei bemjenigen um ein @tücf Sieh, inbem ber

Säufer btog einige Sate um benfelben herum tief unb bann
nach einigem Sarften einfhtug, fo foEte boh bie Säßr*
fhaft, bie man bem Sieh mitgiebt, hier auch nicht fehlen.

SDiefe Säßrfhaft mirb ben .fjänbter auf bie ®auer gar
niht brücfeit, inbem berfetbe fetbftberftänbtih gur Stuggteidjung
beg 3tififog einen gemiffen Srogentanfaß auf ben Sreig fcdjlägt
unb bann in ber Sage ift, hie unb ba einmat eine 9tepara=

tur übernehmen gu fönnen. ©g mirb bann ficher bie Stage
fetterner merben, man fei mit ber betreffenben ßtpferung ange=

führt morben.
Sie Seiffung einer ©arantie mirb roegen ber eintretenben

Serantmorttihfeit moht bann auh bie gotge unb ben in=

bireften Stoßen haben, baß ficf) niht jeber Setiebige ohne

Seitereg mit bem 2ltt= unb Serfauf bon alten Seffetn be=

faffen fann, fonbern er mirb genötigt fein, ficf), fofern ihm
bie betreffenben fahmännifhen Senntniffe abgehen, ben ober
bie nöthigen ®efnifer gu hatten, um bie Stntage unb Stuf=

fteEung alter Seffet fo eingutetten unb auggufüßren, mie fie

nun einmat im Sntereffe ber Defonomie unb Sicherheit beg

Setriebeg bertangt merben muß.
Sir bertangen alfo, baß aud) bie Sieferanten alter Seffet

bie bei neuen übliche ©arantie teiften.
Serben biefe Sebingungen überaß erfüllt, alfo Dorßerige

grünbtihe lluterfuhung, Seibringung ber nöthigen Urfprmtgg*
®aten unb ©arantie in genanntem Sinne, bann hatten mir
eg für möglich, baß ber §anbet mit alten Seffetn auf ge=

funben Soben fornmt, anf bem er big jeßt niht burcßmeg

ift unb nur bann merben bie Sortheile, bie er ber Snbuftrie
bietet, größer fein, alg ber Schaben, ben er anrichten fann
unb auh aar bann mirb er gu eiuer aEgemein nüßlichen

gnftitution merben.

^ettinêtoefett.
StfjWetäM'iftfjcr ©emevbcDeretu. 3u hanben ber am

3. guni in 3ug ftattfinbenben ®etegirtenüerfammtung beg

fhmeigerifhen ©emerbeüereing ift foeben ein Seriht beg
Qentratüorftanbeg gum gmeiten ©ntmurf eineg Sun=
beggefeßeg betreffenb bie Serhättniffeber @emerb e<

treibenben, Slrbeiter unb Sehrtinge erfhienen. ®er
3entratoorftanb fpricßt barin ben Sunfh aug, baß am 3. guni
biefe micßtige Stngelegenßeii öom fhmeigerifhen ©emerbeoer=
ein erlebigt unb ben Sunbegbeßörben gur ©ntfcßeibung bor=
gelegt merben möge. Stuf Sunfh beg fhmeigerifhen §anbetg=
bepartementg hat ber fhmeigerifdfe graitenüerbanb im Satire
1887 ©rßebungen über bie Serfiättniffe gmifhen Strbeitgeberim
nen, Strbeiterinnen unb Sehrtöhter beranftattet, bereu ©rgebniß
bie Stotbmenbigfeii funbgab, baß für bag meibtidje ©efhteht bie=

fetben Seftimmungen, mie für bie männlichen Strbeitgeber, @e=

feEen unb Sehrtinge gelten foüten. ®er 3entratöorftanb hat nun
niht gegögert, einen begüglihett 3"fa? in ben gmeiten ©nt=
murf aufgunehmen. ®er Stuffaffuug beg ©emerbeüereing So=
tothurn, toelher beantragte, eg fei ber Slbfcßnitt über bag

Sertjättniß gmifhen Strbeitggebern unb ihren Strbeitern gu
ftreihen, meit bie hier in Setracßt fattenben Serßättniffe burh
Strt. 338 big 349 beg Sunbeggefeßeg über bag Obligationen*
reht bereits geregelt unb biefe betaiEirten Seftimmungen im
©ntmurfe alg ein Stodfcßritt gu betrahten feien, inbem in
benietben bie eingetnen gäEe ber fofortigen Sünbung auf*
gegähtt unb ber Sticßter an biefetben gegébenenfaEg gebunbeit
fei, mäßrenb bie neuere ©efeßgebung baßin ftrebe, im 3nte=
reffe ber ©infahheit beg ißrogeßberfahreng bag richterliche
©rmeffen an ber $anb befteßenber Serhältniffe mehr in ben

Sorbergrunb. treten gu taffen, mürbe öom ärairalöorftanb
niht beigepflichtet. Sah ber Stnficht beg 3"ttratöorftanbeg
bebürfen bie Seftimmungen beg eibgenöffifhen Obligationen*
rehteg einer ©rgängung, ba ber gefammte ©emerbeftanb jene
Seftimmungen für ungenügenb erachte unb eine Segetung ber

unhaltbar gemorbenen Serhättniffe gmifhen SJteiiter unb Str*
beiter müitfhe. Ser 3entralDorftanb hütt eg auh niht für
gmedmäßig, äEeb aEein bem richterlichen ©rmeffen anßeim*
gufteEen; eine Stnführung ber hauptfähtihften $äEe, in met*

hen eine fofortige Söfung beg SienftDerßältniffeg guläffig fein
foE, märe für ben dichter mie für bie Parteien eine miE*
tommene Segleitung unb eine roefenttihe ©arantie für ein*

beitticße Sehtfprehung.
Segügtidj ber Sefttmmung, bie Sefugniß Sehrtinge gu

hatten, fontme nur benjenigen Serfonen gu, methe burh
eigene Senntniß beg Serufeg ober burh bie Sorge für ge*
nügenbe SteEöertretung bie nöthige ©arantie bieten, tauchten
ebenfaüg Sebenten auf, ba man befürchtete, biefer ißaffug
merbe gegenüber fremben §anbmerfern, bie fidj in ber Shmeig
niebergetaffen, niht mit ber gleichen Strenge mie gegenüber
einheimifcßen gehanbhabt merben unb erftere mürben ein Sor*
reht erlangen; fie mürben aber Dom 3entratDorftanb alg
nicht begrünbet befunben. 2)er meitere Sunfh, bie 3aht ber

Sehrtinge eineg ©efhäfteg im Sertfättniß gu beffen Umfang
ober Strbeitergaht gefeßtih gu normiren, rourbe niht gebilligt.
®iefe Segetung fann beffer unb erfolgreicher burh eingetne

Serufggruppen auf bem Sege ber Setbfthütfe öorgenommen
merben, mie g. S. bei ben Suhbrudern, Sädern sc.

Sie aiïgemeine ©infüßrung bon Slrbeitgbücßera foE ben

Serufggenoffenfhafteu übertaffen bleiben. ®a begügtihe Se=

ftimmungen bereitg energtfhe Dppofition in Strbeiterfreifen
gefunben, miE ber fhmeigerifhe ©emerbeöerein bie Sortage
begßcitb niht in ffmage ftetten. ©bettfo foil bie ©infüßrung öon
Shtebggerihten einftmeiten ber fantonaten ©efeßgebung über=

taffen bleiben, jeooch ift bie Seinung niht auggefhtoffen, baß

fothe in einem fpäter erfheittenben Stbfhnittebeßanbett merben.

®ic îelcgirtcuucrfattuuluug beb ©cmerbeüeveiug beb

Äuntonb 3üric^, methe am Sfinaftmontag in Seßifon ftatt=
fanb, mar etmag fhmah befuht, mag bei ben tßeilmeife

Illustrirte schweizerisch! Aandwerker-Zeitung

daß der Kerl uralt und daß es nicht Schade ist, wenn er

zum alten Eisen wandert,
Oder sollen diese alten Kessel ewig leben und haben wir

nicht Fingerzeige genug erhalten, daß wie Alles, auch ein

Kessel ausgedient haben kann und ohne äußerliche Fehler
zu zeigen, werth ist, definitiv kassirt zu werden?

Genug! wir halten an dem Beschlusse unseres Vorstandes
vom 18. Juni 1886 fest, wonach „keine alten Kessel mehr

„in die Vereinskontrole aufgenommen oder polizeilich begut-
„achtet werden, über deren Erstellung oder sonstige Bergan-
„genheit glaubwürdige Daten nicht vorliegen,"

Bis heute waren wir noch nicht im Falle, in Folge dieses

Beschlusses einem zur Wiederinbetriebsetzung angemeldeten
alten Kessel dieselbe definitiv verweigern zu müssen.

Und nun noch ein Punkt! Bei Anschaffung neuer
Kessel ist es Regel und von gewissenhaften Fabrikanten
immer praktizirt worden, daß für richtige Konstruktion, gute
Arbeit und gutes Material auf eine gewisse Zeit, im Durch-
schnitt 1 Jahr Garantie geleistet wird, in der Meinung, daß
alle Reparaturen, welche während dieser Zeit sich Mangels
dieser Eigenschaften ergeben auf Rechnung des Erstellers
fallen. Das ist nun beim Verkauf von alten Kesseln, so Viel

uns bekannt, nie der Fall; wenn es doch hie und da ge-
schehen sollte, desto besser!

Wenn nun aber bei neuen Kesseln eine Garantie noth-
wendig, so ist dies doch mindestens ebenso sehr oder noch

mehr bei alten der Fall und sehen wir nicht ein, warum
nicht der Lieferant der letztern diese einzugehen veranlaßt
werden und bezüglichen Risiko ebenso tragen dürfte.

Ist's beim Handel um einen alten Kessel oft schon zu-
gegangen wie bei demjenigen um ein Stück Vieh, indem der

Käufer blos einige Male um denselben herum lief und dann
nach einigem Markten einschlug, so sollte doch die Währ-
schast, die man dem Vieh mitgiebt, hier auch nicht fehlen.

Diese Währschaft wird den Händler auf die Dauer gar
nicht drücken, indem derselbe selbstverständlich zur Ausgleichung
des Risikos einen gewissen Prozentansatz auf den Preis schlägt
und dann in der Lage ist, hie und da einmal eine Repara-
tur übernehmen zu können. Es wird dann sicher die Klage
selterner werden, man sei mit der betreffenden Lieferung ange-
führt worden.

Die Leistung einer Garantie wird wegen der eintretenden

Verantwortlichkeit wohl dann auch die Folge und den in-
direkten Nutzen haben, daß sich nicht jeder Beliebige ohne

Weiteres mit dem An- und Verkauf von alten Kesseln be-

fassen kann, sondern er wird genöthigt sein, sich, sofern ihm
die betreffenden fachmännischen Kenntnisse abgehen, den oder
die nöthigen Tekniker zu halten, um die Anlage und Auf-
stellung alter Kessel so einzuleiten und auszuführen, wie sie

nun einmal im Interesse der Oekonomie und Sicherheit des

Betriebes verlangt werden muß.
Wir verlangen also, daß auch die Lieferanten alter Kessel

die bei neuen übliche Garantie leisten.
Werden diese Bedingungen überall erfüllt, also vorherige

gründliche Untersuchung, Beibringung der nöthigen Ursprungs-
Daten und Garantie in genanntem Sinne, dann halten wir
es für möglich, daß der Handel mit alten Kesseln auf ge-

funden Boden kommt, ans dem er bis jetzt nicht durchweg

ist und nur dann werden die Vortheile, die er der Industrie
bietet, größer sein, als der Schaden, den er anrichten kann
und auch nur dann wird er zu einer allgemein nützlichen

Institution werden.

Vereinswesen.
Schweizerischer Gewerbeverein. Zu Handen der am

3. Juni in Zug stattfindenden Delegirtenversammlung des

schweizerischen Gewerbevereins ist soeben ein Bericht des
Zentralvorstandes zum zweiten Entwurf eines Bun-
desgesetzes betreff end die Verhältnisse derGew erbe-
treibenden, Arbeiter und Lehrlinge erschienen. Der
Zentralvorstand spricht darin den Wunsch aus, daß am 3. Juni
diese wichtige Angelegenheit vom schweizerischen Gewerbever-
ein erledigt und den Bundesbehörden zur Entscheidung vor-
gelegt werden möge. Auf Wunsch des schweizerischen Handels-
départements hat der schweizerische Frauenverband im Jahre
1887 Erhebungen über die Verhältnisse zwischen Arbeitgeberin-
nen, Arbeiterinnen und Lehrtöchter veranstaltet, deren Ergebniß
die Nothwendigkeit kundgab, daß für das weibliche Geschlecht die-
selben Bestimmungen, wie für die männlichen Arbeitgeber, Ge-
sellen und Lehrlinge gelten sollten. Der Zentralvorstand hat nun
nicht gezögert, einen bezüglichen Zusatz in den zweiten Ent-
Wurf aufzunehmen. Der Auffassung des Gewerbevereins So-
lothurn, welcher beantragte, es sei der Abschnitt über das
Verhältniß zwischen Arbeitsgebern und ihren Arbeitern zu
streichen, weil die hier in Betracht fallenden Verhältnisse durch
Art. 338 bis 349 des Bundesgesetzes über das Obligationen-
recht bereits geregelt und diese detaillirten Bestimmungen im
Entwürfe als ein Rückschritt zu betrachten seien, indem in
denselben die einzelnen Fälle der sofortigen Kündung auf-
gezählt und der Richter an dieselben gegebenenfalls gebunden
sei, während die neuere Gesetzgebung dahin strebe, im Inte-
resse der Einfachheit des Prozeßverfahrens das richterliche
Ermessen an der Hand bestehender Verhältnisse mehr in den

Vordergrund, treten zu lassen, wurde vom Zentralvorstand
nicht beigepflichtet. Nach der Ansicht des Zentralvorstandes
bedürfen die Bestimmungen des eidgenössischen Obligationen-
rechtes einer Ergänzung, da der gesammte Gewerbestand jene
Bestimmungen für ungenügend erachte und eine Regelung der

unhaltbar gewordenen Verhältnisse zwischen Meister und Ar-
beiter wünsche. Der Zentralvorstand hält es auch nicht für
zweckmäßig, alles allein dem richterlichen Ermessen anheim-
zustellen; eine Anführung der hauptsächlichsten Fälle, in wel-
chen eine sofortige Lösung des Dienstverhältnisses zulässig sein

soll, wäre für den Richter wie für die Parteien eine will-
kommene Wegleitung und eine wesentliche Garantie für ein-
heitliche Rechtsprechung.

Bezüglich der Bestimmung, die Befugniß Lehrlinge zu

halten, komme nur denjenigen Personen zu, welche durch

eigene Kenntniß des Berufes oder durch die Sorge für ge-
nügende Stellvertretung die nöthige Garantie bieten, tauchten
ebenfalls Bedenken auf, da man befürchtete, dieser Passus
werde gegenüber fremden Handwerkern, die sich in der Schweiz
niedergelassen, nicht mit der gleichen Strenge wie gegenüber
einheimischen gehandhabt werden und erstere würden ein Vor-
recht erlangen; sie wurden aber vom Zentralvorstand als
nicht begründet befunden. Der weitere Wunsch, die Zahl der

Lehrlinge eines Geschäftes im Verhältniß zu dessen Umfang
oder Arbeiterzahl gesetzlich zu normiren, wurde nicht gebilligt.
Diese Regelung kann besser und erfolgreicher durch einzelne

Berufsgruppen auf dem Wege der Selbsthülfe vorgenommen
werden, wie z. B. bei den Buchdruckern, Bäckern zc.

Die allgemeine Einführung von Arbeitsbüchern soll den

Berufsgenossenschaften überlassen bleiben. Da bezügliche Be-
stimmungen bereits energische Opposition in Arbeiterkreisen
gefunden, will der schweizerische Gewerbeverein die Vorlage
deshalb nicht in Frage stellen. Ebenso soll die Einführung von
Schiedsgerichten einstweilen der kantonalen Gesetzgebung über-
lassen bleiben, jedoch ist die Meinung nicht ausgeschlossen, daß

solche in einem später erscheinenden Abschnitte behandelt werden.

Die Delegirtenversammlung des Gewerbevereins des

Kantons Zürich, welche am Pfingstmontag in Wetzikon statt-
fand, war etwas schwach besucht, was bei den theilweise


	Ueber den Handel mit alten Dampfesseln in der Schweiz [Schluss]

